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VERKEHRSWERT

GUTACHTEN

(nach dem duBeren Anschein)

in der Sache:
wirtschaftliche Einheit aus
Hof- und Gebdaudeflache
Marburger StraB3e 6
An der LandstraBBe Haus Nr. 48

35282 Rauschenberg-Albshausen
Amtsgericht Kirchhain
Aktenzeichen: 41 K 8/25

Der Verkehrswert des Eigentums wurde zum Stichtag 12.02.2026 wie folgt ermittelt:

Flurstick 52/2: 47.500,00 €

in Worten: siebenundvierzigtausendfinfhundert Euro

Flurstick 53/2: 9.300,00 €

in Worten: neuntausenddreihundert Euro
1. Allgemeine Angaben
Grundbuch von Albshausen, Blatt 288 des Amtsgerichtes Kirchhain

Ifd. Nr. 1, Gemarkung Albshausen, Flur 4, FlurstUck 52/2,

Hof- und Gebdudefldche, An der LandstraBe Haus-Nr. 48, GroBe 357 m?
Ifd. Nr. 2, Gemarkung Albshausen, Flur 4, FlurstUck 53/2,

Hof- und Gebdudefl&dche, Marburger StraBe 6, GréBe 206 m?
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1.2 Auftraggeber

Amtsgericht Kirchhain
zum Zwecke der Zwangsversteigerung

Aktenzeichen: 41 K 8/25

1.3 Orisbesichtigung

Mit Datum vom 05.01.2026 sowie dem 23.01.2026 wurden die Verfahrensbe-
teiligten schriftlich kontaktiert bezuglich einer Absprache eines Termins zur Orts-
besichtigung. Es erfolgte lediglich eine Kontaktaufnahme durch die Glaubigerin.

Durch den Sachverstdndigen erfolgte am Donnerstag, den 12.02.2026 gegen
9.00 Uhr eine Ortsbesichtigung nach dem duBeren Anschein.

Teilnehmer: - Herr Jens Maurer

Dem Sachversténdigen lagen keinerlei Bau- und Planunterlagen vor. Es konnten
auch keinerlei Unterlagen angefordert werden. Durch den Sachverstdndigen
erfolgten von auBen Messungen vor Ort, soweit einsehbar und maglich.

Alle Angaben ohne Gewdhr.

1.4 Rechiliche Gegebenheiten

Es liegen im Grundbuch Abt. Il keine wertbeeinflussenden Einfragungen vor, die
durch den Sachverstandigen zu bericksichtigen wdaren.

Es liegen fUr die zu bewertenden Grundsticke im Baulastenverzeichnis keine Ein-
fragungen vor geman Auskunft der Bauaufsicht des Landkreis Marburg-Bieden-
kopf.

GemdanB Auskunft beim Regierungsprasidium GieBen liegen zum zu bewerten-
den Grundstick ebenfalls keine Einfragungen in der Altfldchendatei vor.
Gesonderte Untersuchungen auf Altlasten wurden nicht durchgefuhrt, etwaige
Anzeichen von Bodenverunreinigungen waren wdhrend der Ortsbesichtigung
auch nicht erkennbar.

Alle Angaben ohne Gewdahr.
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1.5 Lage der Grundsticke

Die zu bewertenden GrundstUcke liegen im Zentrum von Albshausen, einem
Ortsteil der Stadt Rauschenberg im Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Rauschenberg liegt am SGdostrand des Burgwalds, norddstlich von Marburg
und noérdlich von Kirchhain. Einige Ortsteile der Gemeinde werden von der
Wohra durchflossen.

Die Stadt grenzt im Norden an die Stadt Rosenthal (Landkreis Waldeck-
Frankenberg) sowie die Gemeinden Wohratal (Landkreis Marburg-Bieden-
kopf) und Gilserberg (Schwalm-Eder-Kreis), im Osten an die Stadt Stadt-
allendorf, im SUden an die Stadt Kirchhain, im SUdwesten an die Gemeinde
Colbe, sowie im Westen an die Stadt Wetter (alle im Landkreis Marburg-
Biedenkopf).

Rauschenberg besteht aus den Stadtteilen Albshausen, Bracht, Ernsthausen,
Josbach, Rauschenberg, Schwabendorf und Wolfskaute und hat ca. 4.400
Einwohner.

Im Rahmen der Gebietsreform in Hessen wurde 1971 der Zusammenschluss
der Stadt Rauschenberg und der Gemeinden Albshausen, Bracht, Ernst-
hausen, Josbach, Schwabendorf und Wolfskaute im damaligen Landkreis
Marburg zu einer Stadt mit dem Namen Rauschenberg genehmigt.
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Geschichtlich wurde schon um das Jahr 1000 im heutigen Gebiet von
Rauschenberg die Burg Rauschenberg erbaut, in deren Schutz sich dann
die Siedlung entwickelte. Durch einen Brand 1266 wurde die Siedlung
Rauschenberg nahezu vollstandig zerstdrt. Zum Wiederaufbau wurden
Rauschenberg anschlieBend die Stadirechte verliehen.
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Verkehrstechnisch ist Rauschenberg Uber die BundesstraBe 3 Frankfurt/
Kassel und die LandesstraBen L3073 und L3077 an das StraBennetz ange-
bunden.

Im 6ffentlichen Personennahverkehr bestehen mehrmals t&glich Busver-
bindungen von und nach Kirchhain und Marburg. Eine Bahnverbindung
besteht nicht mehr.
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1 Region Rauschenberg

Der Ortsteil Albshausen hat heute ca. 260 Einwohner und liegt nérdlich von
Rauschenberg, am Rande des Burgwaldes. Etwa 500 m sGdlich verlduft die
BundesstraBe 3.

Die dlteste bekannte schriftliche Erwdhnung von Albshausen erfolgte unter
dem Namen ,, Aleboldeshusen” und wird in die Zeit von 1200 bis 1220 datiert.
Zu den besonderen Sehenswurdigkeiten des Ortes ist u.a. die evangelische
Kirche zu nennen, die ca. 1711 bis 1714 neu gebaut wurde.

Die Infrastruktur von Albshausen ist als eher schlecht zu bezeichnen. Die Dinge
des taglichen Lebens mUssen in den umliegenden, gréBeren Orten und Stédten
erledigt werden.

In Albshausen gibt es ein Dorfgemeinschaftshaus. Das kulturelle Ortsleben
pragen zahlreiche Vereine wie z.B. freiwillige Feuerwehr, Freizeitclub, Jugend-
club, Heimatverein und Schitzenverein.

Verkehrstechnisch ist auch Albshausen Uber die BundesstraBe 3 vergleichsweise
gut angebunden.
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Die beiden zu bewertenden GrundstUcke, FlurstUcke 52/2 und 53/2 liegen

im alten, zentralen Ortskern von Albshausen, unmittelbar an der Ortsdurch-
fahrt, die sich auch hier Marburger StraBe nennt. Dazu grenzt das Flurstick
52/2 im hinteren Bereich an die Kirchgasse und ist Uber diese zusatzlich er-

reichbar/erschlossen.

Beide GrundstUcke liegen im dorflichen Bereich. Die umliegende Bebau-
ung fallt entsprechend ahnlich aus und besteht aus Wohnobjekten, sowie
landwirtschaftlichen Nebengebduden. Die Lage kann als insgesamt eher
ruhig bezeichnet werden, trotz der Ortsdurchfahrt.

Beide FlurstUcke sind unregelmdaBig geschnitten, weitgehend eben gelegen
und ké&nnen als durchschnittlich gut nutzbar bezeichnet werden.

Der Gutachterausschuss fUr den Landkreis Marburg-Biedenkopf fuhrt beide
FlurstUcke als baureifes Land, gemischte Bauflache.

GemdB Auskunft bei der Stadt Rauschenberg, Bauamt, gelten die Grund-
stUcke als grundsdatzlich voll erschlossen.

Es gibt fUr diese Bereiche von Albshausen keine Bebauungspldne. Es gilt
entsprechend §34.

Es liegen zu den beiden FlurstGcken gemdaB Auskunft keine Einfragungen im
Baulastenverzeichnis und der Alifldchendatei vor. Allerdings liegen beide
FlurstUcke im Bereich einer denkmalschutzrechtlichen Gesamtanlage. Dazu
wird das bebaute FlurstUck 52/2 als Einzeldenkmal gefGhrt.

Es wird auch an dieser Stelle eine Verwertung als wirtschaftliche Einheit em-
pfohlen aufgrund der vorhandenen Uberbauung.
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1.6 Beschreibung des Eigentums
1.6.1 Allgemein

Bei dem zu bewertenden Eigentum handelt es sich um das fast vollstandig mit
einem Scheunen-Stallgebdude bebauten FlurstGck 52/2, sowie dem unmittel-
bar angrenzenden und mit einem einfachen Unterstand bebauten FlurstGck
53/2.

Avufgrund der teilweise vorhandenen Uberbauung des Scheunen-Stallgebéudes
auf das Flurstick 53/2, sowie der Gesamtnutzung beider Flursticke wird eine
Verwertung als wirtschaftliche Einheit dringend empfohlen.

Die Beschreibungen der Objekte erfolgen ausschlieBlich auf Basis der Ortsbe-
sichtigung des Sachverstdndigen nach dem &uBeren Anschein. Die Gebdude
werden augenscheinlich genutzt.

Es konnte zu den Gebduden keinerlei Bau- und Planunterlagen angefordert
bzw. eingesehen werden. Durch den Sachverstédndigen wurden Messungen
vor Ort vorgenommen, soweit moglich.

Die beiden Flursticke/Gebdude liegen im Bereich einer denkmalschutzrecht-
lichen Gesamtanlage. GemaB Auskunft wird das Gebdude auf dem Flurstick
52/2 als Kulturdenkmal gefuhrt.

Zur besseren Ubersicht Uber das zu bewertende Eigentum nachfolgender Aus-
zug aus der Liegenschaftskarte:

1 Scheune

2 Hoffldche

3 Unterstand

i

4 | Zufahrt ,Marburger Str."

m==fp 7ufahrt Hoffldche/Garage
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Das Scheunen-Stallgebdude auf dem FlurstGck 52/2 ist unregelmdaBig ge-
schnitten, hat ein Satteldach und wird in der Wertermittlung 2-geschossig
angesetzt. Die geschétzte Nutzfldche im Erdgeschoss betragt ca. 300 m2.
Uber Nutzung und Aufteilung kann keine Aussage getroffen werden. Es be-
stehen verschiedene Zug&nge und Zufahrten von der Marburger Strae aus,
sowie auch auf der GebduderUckseite von der Kirchgasse aus.

Auf der Gebduderuickseite ist das Gebdude durch Buschwerk und B&dume
eingewachsen.

Auf dem seitlich an das FlurstUck 52/2 angrenzenden Flurstick 53/2 steht
ein einfacher Unterstand mit Pultdach. Eine baurechtliche Genehmigung
wird vorausgesetzt. Das GrundstUck dient aber weitgehend als Zufahrt
und Zugang zum Scheunen-Stallgebdude. Die Zufahrt und Zugang zum
FlurstUck 53/2 erfolgt ausschlieBlich Uber die Marburger StraBe.

Die AuBenanlage besteht insgesamt lediglich aus der einfach befestigten
Hoffl&che, sowie den Grunfldchen um die Gebdude. Es ist auf den beiden
GrundstUcken ein teilweise unkontrollierter Bewuchs vorhanden.

1.6.2 Beschreibung Gesamtkonstruktionen

Die Beschreibung der Gesamtkonstruktionen erfolgt ebenfalls ausschlieBlich
auf Basis der Ortsbesichtigung des Sachverstdndigen nach dem duBeren
Anschein. Es liegen keinerlei Bau- und Planunterlagen zu den Objekten vor.

Aufgrund der geschatzten Baujahre wird vorsorglich darauf aufmerksam ge-
macht, dass u.U. Baustoffe und Materialien verarbeitet worden sein kbnnen,

die aus heutiger Sicht als gesundheitsgeféhrdend eingestuft werden mussten
bzw. ggf. sogar verboten sein kédnnen.

Das Baujahr des Scheunen-Stallgebdudes wird auf um 1900 geschatzt, u.U.
auch noch dlter. Das Baujahr des Unterstandes ist ebenfalls nicht bekannt,
ist aber aufgrund der sichtbaren AusfUhrung und des Zustandes ohnehin
ohne jede Wertrelevanz.



A

Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

-9-

Das Scheunen-Stallgebdude ist eine klassische Fachwerkkonstruktion, die
auf einem fur die Region typischen, gemauerten Sandsteinsockel steht.
Die Gefache der Fachwerkkonstruktion sind ausgemauert und nicht ver-
putzt. Der augenscheinlich ehemalige Stallbereich ist mit Klinker gemauert.

Das Satteldach ist eine Holzkonstruktion und hat eine Ziegeleindeckung in
unterschiedlichem Zustand und AusfUhrung. Die Vorddcher sind einfache
Blechkonstruktionen. Tore und TUren sind Holzkonstruktionen.

Zur StraBe sind zwei Glasbausteinfenster vorhanden, die weiteren sichtbaren
Fenster sind einfache Konstruktionen mit Einfachverglasung,

Weitere Angaben, wo z.B. eine Zwischendecke vorhanden ist und wie sie
ausgefihrt ist, kdnnen ebenso wenig erfolgen, wie Angaben zur Innenaus-
stattung und einer etwaigen technischen Ausstattung.

Der Unterstand auf dem FlurstGck 53/2 ist einfach gemauert, unverputzt und
hat ein leicht geneigtes Blechdach. Das Objekt ist zwar neueren Datums, be-
findet sich aber in einem augenscheinlich auch eher schlechten Zustand.

Die Gesamtkonstruktionen sind sehr deutlich sichtbar in die Jahre gekommen
und machen einen ungepflegten Eindruck. Es besteht sichtbarer Unterhal-
tungsbedarf. Dazu befinden sich auf dem Grundstick zwei Autofracks, sowie
MUllablagerungen.

Die AuBenanlage besteht lediglich aus der nur einfach befestigten Hof- und
Zufahrtsflache.

1.6.3 Beschreibung des Scheunen-Stallgebdudes im Einzelnen

Aufgrund der Besichtigung ausschlieBlich nach dem duBeren Anschein kann
keine weitere bildliche Beschreibung des Innenbereichs erfolgen.
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2. Aligemeine Verfahrenswahl

Besonderer Hinweis:

Seit dem 01.01.2022 ist die neue ImmoWertV 21 in Kraft getreten. Die aligemeinen
Beschreibungen erfolgen auf Basis der neuen ImmoWertV 21. Die Wertermittlung
erfolgt entsprechend auch nach der ImmoWertV 2021, da die erforderlichen Daten
des Gutachterausschusses des Landkreis Marburg-Biedenkopf groBtenteils nach
dieser Norm ermittelt wurden.

In der Wertermittlung ist der Grundsatz der Modellkonformitat gewichtiger als die
Regelungen der ImmoWertV 21. Die Modelle und Modellparameter der Immo-
WertV 21 sind demnach erst dann in der Wertermittlung anzusetzen und zu berick-
sichtigen, wenn der Gutachterausschuss diese bei der Ermittlung der fir die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten angesetzt hat. Es ist also stets das den Daten zu-
grundeliegende Ableitungsmodell anzuwenden und nicht die vermeintlich
~Zwingend" anzusetzenden Modellparameter der ImmoWertV 21.

Es wird an dieser Stelle bei den Abweichungen zur Verordnung auf §10 Abs. 2
ImmoWertV 21verwiesen.

Die Bewertung des bebauten GrundstUckes (FlurstUck 52/2) erfolgt ausschlieBlich
nach dem Sachwertverfahren, da beim vorliegenden Objekt lediglich eine Be-
sichtigung nach dem &uBeren Anschein erfolgen konnte und dazu etwaige Er-
frdge nicht aussagekraftig waren bzw. keinen addquaten Wert liefern wirden.

Das Ertragswertverfahren wird daher im vorliegenden Fall auch nicht als ein-
facher Abgleich des wertbestimmenden Sachwertverfahrens angewendet.

Auf die Anwendung des Vergleichswertverfahrens muss aufgrund fehlender
Vergleichszahlen im vorliegenden Fall ebenfalls verzichtet werden.

Die Bewertung des weitgehend unbebauten Grundstickes erfolgt auf Basis
eines angepassten Bodenwertes (Vergleichswert) gemdaB dem Bodenricht-
wertzonen des Gutachterausschusses fUr den Bereich des Landkreis Marburg-
Biedenkopf. FUr den einfachen Unterstand erfolgt ein pauschaler Ansatz.

3. Bodenwertermittlung

Allgemeines zur Bodenwertermittiung ist in §40 ImmoWertV (2021) geregelt.

(1) Der Bodenwert ist vorbehaltlich des Absatzes 5 ohne BerUcksichtigung der
vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstuck vorrangig im Vergleichs-
wertverfahren nach den §§ 24 bis 26 zu ermitteln.

(2) Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach MaBgabe des § 26
Absatz 2 ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.

(3) Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein ge-
eigneter Bodenrichtwert zur VerfiUgung, kann der Bodenwert deduktiv oder in
anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden hierbei die allgemeinen
Wertverhdltnisse nicht ausreichend berUcksichtigt, ist eine Marktanpassung
durch marktUbliche Zu- oder Abschldge erforderlich.
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(4) Bei der Ermittlung der sanierungs- oder entwicklungsbedingten Bodenwert-
erhdhung zur Bemessung von Ausgleichbetrdgen nach § 154 Absatz 1 oder

§ 266 Absatz 3 Satz 4 des Baugesetzbuchs sind die Anfangs- und Endwerte be-
zogen auf denselben Wertermittlungsstichtag zu ermittein. Der jeweilige Grund-
stUckszustand ist nach MaBgabe des § 154 Absatz 2 des Baugesetzbuchs zu er
mitteln.

(5) Die tatséchliche bauliche Nutzung kann insbesondere in folgenden Fallen
den Bodenwert beeinflussen:

1. wenn dies dem gewdhnlichen Geschdaftsverkehr entspricht, ist ein er-
hebliches Abweichen der tatsdchlichen von der nach § 5 Absatz 1
maBgeblichen Nutzung bei der Ermittlung des Bodenwerts bebauter
GrundstUcke zu berUcksichtigen;

2. wenn bauliche Anlagen auf einem Grundstick im AuBenbereich recht-
lich und wirtschaftlich weiterhin nutzbar sind, ist dieser Umstand bei der
Ermittlung des Bodenwerts in der Regel werterhbhend zu bericksich-
tigen;

3. wenn bei einem GrundstUck mit einem Liquidationsobjekt im Sinne des
§ 8 Absatz 3 Safz 2 Nummer 3 mit keiner alsbaldigen Freilegung zu
rechnen ist, gilt § 43.

Bodenrichtwert und BodenrichtwertgrundstUck sind in § 13 ImmoWertV (2021)
geregelt.

Bodenrichtwerte sind nach MaBgabe des § 196 BauGB von den Gutachteraus-
schUssen fUr GrundstUckswerte flachendeckend fUr das gesamte Bundesgebiet
jeweils zu Beginn jeden zweiten Kalenderjahres zu ermitteln und zu veroffent-
lichen.

Die Grundlagen der Bodenrichtwertermittlung sind in § 14 ImmoWertV (2021)
geregelt.

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt auf Basis der Bodenrichtwerte des Gut-
achterausschusses.

Nachfolgend erfolgt zwar eine getrennte Bewertung der beiden Flursticke,
allerdings wird aufgrund der vorhandenen Bebauung/Uberbauung eine Ver-
wertung als wirtschaftliche Einheit dringend empfohlen. Eine Einzelnutzung ist
nur sehr bedingt méglich und nicht zweckmagig.

Der Gutachterausschuss fur GrundstUckswerte fUr den Bereich Stadt Rauschen-
berg, Gemarkung Albshausen fUhrt die beiden zu bewertende Grundstucke als
baureifes Land, gemischte Baufldche. Es wird als Bodenrichtwert 2024 (Stand
01.01.2024) gemdaR Einstufung folgende Werte angegeben: (gilt als erschlies-
sungsbeitragsfrei)

Die Werte wurden mit den aktuellen Daten aus www.boris.hessen.de abge-
glichen und nicht angepasst. Es erfolgt auch keine weitere konjunkturelle An-

passung.
Flurstick 52/2 + 53/2 = 38,00 €/m?
Fldche des Richtwertgrundstickes: = 800 m?
MaB der baulichen Nutzung: = 0,60


http://www.boris.hessen.de/
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3.1 Flurstick 52/2

Es kann ein Bodenwert des GrundstUckes (Flurstick 52/2) wie folgt errechnet
werden:

38,00 €/m? X 357,00 m?

13.566,00 €

Trotz der GrundstUcksgréBe zum Richtwertgrundstuck, erfolgt aufgrund des
Zuschnittes, der vorhandenen Bebauung und der Nutzbarkeit im vorliegenden
Fall keine sachversténdige Anpassung.

= Bodenwert Flurstick 52/2, gerundet 13.500,00 €

3.2 Flurstick 53/2

Es kann ein Bodenwert des Grundstuckes (Flurstick 53/2) wie folgt errechnet
werden:

38,00 €/m? X 206,00 m? = 7.828,00 €

Trotz der GrundstUcksgréBe zum Richtwertgrundstuck, erfolgt aufgrund des

ZLuschnittes, der Nutzbarkeit und der Bebauungsmaoglichkeiten im vorliegen-
den Fall keine sachverst&ndige Anpassung.

fUr den vorhandenen Schuppen (Untferstand) erfolgt eine pauschale Zulage

von 1.500,00 €.
7.828,00 € + 1.500,00 € = 9.328,00 €
= Bodenwert Flurstick 53/2, gerundet = 9.300,00 €

4. Ertragswertverfahren

Das Ertfragswertverfahren ist im § 27 ff. der ImmoWertV 21 geregelt und eignet
sich fur die Verkehrswertermittlung von GrundstUcken, die Ublicherweise dem
Nutzer zur Ertfragserzielung dienen.

§ 27 Grundlagen des Ertragswertverfahrens:

(1) Im Ertfragswertverfahren wird der Erfragswert auf der Grundlage marktUblich
erzielbarer Ertrége ermittelt. Soweit die Ertragsverhdltnisse mit hinreichender
Sicherheit aufgrund konkreter Tatsachen wesentlichen Verdnderungen unter-
liegen oder wesentlich von den marktUblich erzielbaren Ertfrégen abweichen,
kann der Ertragswert auf der Grundlage periodischer Ertrdge ermittelt werden.
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(2) Der vorlaufige Ertragswert wird auf der Grundlage des nach §§ 40 bis 43 zu
ermittelnden Bodenwerts und des Reinertrags im Sinne des § 31 Absatz 1, der
Restnutzungsdauer im Sinne des § 4 Absatz 3 und des objektsperzifisch ange-
passten Liegenschaftszinssatzes im Sinne des § 33 ermittelt.

(3) Der marktangepasste vorldufige Ertfragswert entspricht nach MaBgabe des
§ 7 dem vorlaufigen Ertfragswert.

(4) Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen Ertrags-
wert und der BerUcksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer
Grundsticksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.

GemdanB den Ansatzen des Immobilienmarktbericht 2025 werden Liegenschafts-
zinssGfze nach den Grundsdtzen des Erfragswertverfahrens nach den §§27 bis
34 auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprech-
enden Reinerfrdgen ermittelt (§21, Abs. 2, ImmoWertV21). Die Anwendung des
Ertragswertverfahrens erfolgt auf Basis der Daten des Immobilienmarktberichtes
des Gutachterausschusses des Landkreis Marburg-Biedenkopf. Es findet das alll-
gemeine Ertragswertverfahren §28 Anwendung.

Ausgangspunkt ist eine mogliche Kaltmiete (ohne Berucksichtigung der Neben-
kosten). Das Ertragswertverfahren dient bei Objekten dieser Art nur als einfacher
Abgleich des wertbestimmenden Sachwertverfahrens, da das Objekt aufgrund

seiner Bauweise und Aufteilung nicht unbedingt zur Erwirtschaftung von Ertrdgen
erbaut wurde bzw. geeignet ist.

Im vorliegenden Fall muss auf die Anwendung des Erfragswertverfahrens fir das
bebaute Flurstick 52/2 als Abgleich komplett verzichtet werden, aufgrund der
Besichtigung ausschlieBlich nach dem duBBeren Anschein. Dazvu ist fir das Ob-
jekt heute kein aussagekrdftiger Ertrag mehr anzusetzen.

5. Sachwertverfahren Flurstick 52/2

Das Sachwertverfahren ist im § 35 ff. der ImmoWertV 21 geregelt.
§ 35 Grundlagen des Sachwertverfahrens:

(1) Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des GrundstUcks aus dem vorl&u-
figen Sachwerten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie aus
dem Bodenwert ermittelt.

(2) Der vorlaufige Sachwert des Grundsticks ergibt sich durch Bildung der
Summe aus
1. dem vorldufigen Sachwert der baulichen Anlage im Sinne des § 36
2. dem vorldufigen Sachwert der baulichen AuBenanlage und sonstigen
Anlagen im Sinne des § 37 und
3. dem nach §§ 40 bis 43 zu ermittelnden Bodenwert.

(3) Der marktangepasste vorldufige Sachwert des Grundstucks ergibt sich
durch Multiplikation des vorldufigen Sachwerts mit einem objektspezifisch an-
gepassten Sachwertfaktor im Sinne des § 39. Nach MaBgabe des § 7 Abs. 2
kann zusatzlich eine Marktanpassung durch marktubliche Zu- und Abschldge
erforderlich sein.
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(4) Der Sachwert des GrundstUcks ergibt sich aus dem marktangepassten vor-
l&dufigen Sachwert unter der BerUcksichtigung vorhandener objektspezifischer
Grundsticksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.

GemadB Immobilienmarktbericht 2025 werden die Sachwertfaktoren nach den
Grundsatzen des Sachwertverfahrens den §§35 bis 38 auf der Grundlage

von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden vorldufigen Sach-
werten ermittelt (§21, Abs. 3 ImmoWertV 21)

Die Sachwertberechnung beruht auf den derzeitigen Herstellungskosten abzig-
lich Alterswertminderung und sonstiger Wertminderung.
Basis sind die Normalherstellungskosten NHK 2010 (ImmoWertV 2021, Anlage 4).

Durch den Gutachterausschuss des Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde kein
Regionalfaktor festgelegt.

Es erfolgt eine Ermittlung des Sachwertes fir das Scheunengebdude ausschlies-
slich auf Basis der Besichtigung nach dem duBeren Anschein. Eine einfache
Funktionalitct des Objektes wird vorausgesetzt.

-Scheunengebdude mit anteiligem Stall-

Gewadhlt:

Typ 18.5 Landwirtschaftliche Mehrzweckhalle
(Scheunengebdude)

- Erdgeschoss massiv, Rest Fachwerkausfilhrung
- GebdudegroBe keine Anpassung

- 2-geschoissiger Ansatz

- erhohter NHK-Ansatz wegen ehem. Stall

- Ober-Dachgeschoss als Zulage = 120 €/m? inkl. Baupreisindex

Der festgelegte NHK 2010 -Wert betragt 250,00 €/m? BGF einschl. Baunebenkosten

Der heutige Baupreisindex bezogen auf 2010 betfragt: 1,9355*
* Letzte Indexzahl IV. Quartal 2025 (gewerbliche Betriebsgebdude)

Quelle: Stat. Bundesamt

Demnach ergeben sich Herstellungskosten fur den Wertermittlungsstichtag:

250,00 €/m? x 1,9355 = 483,88 €/m? BGF

Ermittlung des Herstellungswertes Scheune/Stall Erdgeschoss:

325,39 m? BGF x 483,88 €/m? BGF = 157.449,71 €

Ermittlung des Herstellungswertes Scheunengeb. ,,Ober-/Dachgeschoss'' als Zulage:

325,39 m? BGF x 120,00 €/m* BGF = 39.046,80 €
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Herstellungswert Erdgeschoss: 157.449,71 €
Herstellungswert Dachgeschoss: 39.046,80 €

Summe Herstellungswert Scheunen-Stallgebdude: 196.496,51 €

Wertminderung wegen Alters:

Entsprechend dem Alter des Gebdudes wird nun noch eine Wertminderung
wegen abnutzungsbedingter Alterung und verminderter wirtschaftlicher Nutz-
barkeit berechnet.

Es liegen gegenuber dem urspringlichen Baustandard keine sichtbaren,
wesentlichen Renovierungen und Sanierungen vor, die zu einem modifizierten
Ansatz der Restnutzungsdauer fUhren. Das Objekt befindet sich in einem bau-
lich, konstruktiv deutlich in die Jahre gekommenen Zustand. Es sind in den
ndchsten Jahren erhebliche Kosten fUr einen etwaigen Erhalt erforderlich, die
den Restwert Ubersteigen werden. Ein Abriss ist wegen des bestehenden Denk-
malschutzes als schwierig einzustufen.

Ansatz hier:

Gesamtnutzungsdauer: 50 Jahre (Ansatz des Sachversténdigen, auf Basis des
baulichen Standards)

Baujahr: unbekannt

Alter: > 50 Jahre

= sachverstndig gewdhlte, fiktive Restnutzungsdauer Objekte auf Basis des
sichtbaren Zustandes: 15 Jahre

50 Jahre = 15 Jahre
50 Jahre

x 100 =rd.70,0%

Wertminderung 70,0 % v.H. des Herstellungswertes = 137.547,56 €
> 196.496,51 €-137.547,56 € = 58.948,95 €
> Zeitwert (alterswertgemindert) Scheune-Staligebdude: 58.948,95 €

Besondere Bauteile (Zeitwert inkl. BNK):

- Vordach =+ 1.000,00 €
vorlaufiger Gebdudesachwert insgesamt: 59.948,95 €

vorlaufiger Sachwert AuBenanlage (Zeitwert inkl. BNK):

- Hoffladche =+ 2.000,00 €
Sachwert Gebdude und AuB3enanlage: 61.948,95 €
Bodenwert Flurstick 52/2 =+ 13.500,00 €

Vorldaufiger Sachwert einschl. Bodenwert: 75.448,95 €
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Sachwertfaktor (§21 Abs. 3 ImmoWertV 21)

(3) Sachwertfaktoren geben das Verhdltnis des vorldufigen marktangepassten
Sachwerts zum vorldufigen Sachwert an. Die Sachwertfaktoren werden nach
den Grundsatzen des Sachwertverfahrens nach den §§ 35 bis 38 auf der Grund-
lage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden vorldufigen
Sachwerten ermittelt.

Das herstellungsorientierte Rechenergebnis |, vorléufiger Sachwert’’ ist in aller
Regel nicht mit hierfUr gezahlten Marktpreisen identisch. Deshallb muss das
Rechenergebnis ,,vorldufiger Sachwert’” an den Markt, d.h. an die fUr vergleich-
bare Grundsticke/Obijekte realisierten Kaufpreise angepasst werden. Dies er-
folgt mittels des objektsperzifisch angepassten Sachwertfaktors, der dem Immo-
bilienmarktbericht enthommen wurde.

Auf Basis des Markberichtes des Gutachterausschusses 2025, im ermittelten Preis-
segment, den Marktdaten des Sachverstdndigen, der Besichtigung ausschlieBlich
nach dem duBeren Anschein, den Nutzungsmaglichkeiten, dem hohen Unterhal-
tungsaufwand, in Verbindung mit der schwierigen Marktsituation des Objektes,
dem bestehenden Denkmalschutz, liegt der objektbezogene, sachverstdndige
Marktanpassungsfaktor bei 0,70:

75.44895€  x 0.70 = 52.814,27 €

Marktangepasster vorlaufiger Sachwert: 52.814,27 €

Besondere objekispezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)
wie beispielsweise eine wirtschaftliche Uberalterung, ein iberdurchschnittlicher
Erhaltungszustand, Baumdngel oder Bauschdden sowie von den marktiblichen
erzielbaren Ertrdgen erheblich abweichende Ertrage konnen, soweit dies

dem gewohnlichen Geschdftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- und
Abschlage oder in anderer geeigneter Weise bericksichtigt werden.

Zusatzlicher Hinweis: Fur behebbare Schaden und Mdngel werden die diesbe-
ziglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschdatzt, die zu ihrer
Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansatze
oder durch auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen.

Der Gutachter kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung
eines normalen Bauzustandes nur Gberschldagig schatzen, da

- nur zerstorungsfrei-augenscheinlich untersucht wird,

- grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt.

Es ist ausdricklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswert-
ermittlung allein aufgrund Inaugenscheinnahme beim Oristermin ohne jegliche
differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschatzung angesetzt sind.
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§ 8, Abs. 3 ImmoWertV, Besondere objektspezifische GrundstUcksmerkmale
Ansatz wie folgt:

- allgemeiner Renovierungsbedarf zur einfachen Unterhaltung des Objektes auf
Basis des vorhandenen/angesetzten Standards (keine Sanierung), einfache
Reparaturen/Instandhaltung. Besichtigung nur nach dem GuBeren Anschein!

- Objekt innen + auBen -pauschal- = - 5.000,00 €
= - 5.000,00 €

Daraus ergibt sich folgende, weitere Berechnung
Marktangepasster vorlaufiger Sachwert = 52.814,27 €
besondere objektspezifische GrundstUcksmerkmale = - 5.000,00 €
(marktangepasster) Sachwert = 47.814,27 €
gerundet = 47.500,00 €

Der Sachwert des Objektes betrdgt gerundet 47.500,00 €.
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6. Verkehrswerte

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmft, der in dem Zeitpunkt, auf den
sich die Ermittlung bezieht (Bewertungsstichtag), im gewodhnlichen Geschafts-
verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatséchlichen Eigenschaften,
der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des GrundstUckes oder des sonstigen
Gegenstandes der Wertermittlung, ohne Ricksicht auf gewdhnliche Verhdltnisse
oder persdnliche Verhdltnisse zu erzielen wdre.

6.1 Verkehrswert Flurstick 52/2

Im vorliegenden Fall erfolgt die Bewertung des Objektes ausschlieBlich nach dem
Sachwertverfahren, da beim vorliegenden Objekt kein aussagekraftiger Ertrag er-
mittelt werden kann und dazu lediglich eine Besichtigung nach dem duBeren An-
schein méglich war.

Das Ertfragswertverfahren dient daher im vorliegenden Fall auch nicht als einfacher
Abgleich des wertbestimmenden Sachwertverfahrens.

Der Verkehrswert der Liegenschaft wird unter Beachtung der allgemeinen Bewer-
tungskriterien ausschlieBlich nach dem Sachwert ausgerichtet.

Unter Zugrundelegung der ermittelten Einzelwerte, sowie aller das Objekt beein-
flussender Umstdnde, schatze ich nach dem duBeren Anschein den Verkehrswert
des Eigentums Hof- und Gebaudeflache, An der LandstraBe Haus-Nr. 48, 35282
Rauschenberg-Albshausen, Ifd.Nr. 1, Flur 4, Flurstick 52/2, zum Bewertungsstich-
tag 12.02.2026, auf

47.500,00 €

in Worten: siebenundyvierzigtausendfinfhundert Euro

6.2 Verkehrswert Flurstick 53/2

Im vorliegenden Fall erfolgt eine Bewertung auf Basis der Bodenrichtwerte des
Gutachterausschusses.

Der Verkehrswert der Liegenschaft wird unter Beachtung der allgemeinen Be-
wertungskriterien nach dem angepassten Bodenwert ausgerichtet.

Unter Zugrundelegung der ermittelten Einzelwerte, sowie aller das Objekt beein-
flussender Umstande, schatze ich nach dem duBeren Anschein den Verkehrswert
des Eigentums Hof- und Gebaudeflache, Marburger Stra3e 6, 35282 Rauschenberg-
Albshausen, Ifd.Nr. 2, Flur 4, Flurstick 53/2, zum Bewertungsstichtag 12.02.2026, auf

9.300,00 €

in Worten: neuntausenddreihundert Euro
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Der Sachversténdige versichert, dass er mit dem EigentUmer nicht verwandt und
nicht verschwdagert ist und von keiner Seite beeinflusst wurde.

MUcke, den 26.03.2026

Ingenieurbiiro fiir Bauwesen
i o~Jlens Maurer
E:-. sl 1
Bl ‘ 35325 Milgka-YWatleda

Dipl.-Ing. Jens Maurer (FH)

Dieses Gutachten besteht aus 32 Seiten.

Es ist in 2-facher Ausfertigung erstellt.

Die 1. Ausfertigung erhdalt die Auftraggeberin, das Amtsgericht Kirchhain
Die 2. Ausfertigung verbleibt in meinen Akten.


Jens Maurer
Stempel
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 41 K 8/25 AG Kirchhain

Die Werte zur Ermittlung der Brutto-Grundfldchen wurden vom Sachverstdndigen
vor Ort gemessen und auch aus dem aktuellen Auszug aus der Liegenschafts-
karte. Hilfsmittel fUr die Messungen vor Ort war ein Messgerét Typ Leica BLK 3D.

Es erfolgte eine Ortsbesichtigung ausschlieBlich nach dem duBeren Anschein.
Alle Ansdtze erfolgen auf sachverstandigen Annahmen.

Zum Objekt liegen dem Sachverst@ndigen auch keinerlei Planunterlagen vor,
bzw. es konnten keine Unterlagen angefordert werden.
Alle Angaben ohne Gewdhr.

Zur besseren Ubersicht der Gesamtanlage zundchst nachfolgender Auszug aus
der Liegenschof’rskorfe'

— 1 | Scheune

2 Hoffldche

; 4 3 | Unterstand
é 4 | zufahrt ,Marburger Str."
== 7ufahrt Hoffliche/Garage
Ermittlung der Brutto-Grundfldche BGF:
(vereinfachte Berechnung)
-Scheune- 1
Erdgeschoss: [(8,48* +9,10) / 2x (13,40* + 15,30) / 2] +

[(10,60 + 14,00 / 2 x 6,20] + [(6,90 + 7,40) / 2 x 14,00] +
[(2,00 + 1,60) / 2 x (7,40 + 6,40) / 2] +
(9,10 2,30 / 2) = 32539 m?BGF

Dachgeschoss: [(8,48* +9,10) / 2x (13,40* +15,30) / 2] +
[(10,60 + 14,00 / 2 x 6,20] + [(6,90 + 7,40) / 2 x 14,00] +
[(2,00 +1,60) /2 x (7,40 + 6,40) / 2] +
(9,10x2,30/ 2)

325,39 m? BGF

Gesamt Brutto-Grundflache - Scheune, gesamt = 650,78 m? BGF

* mit BLK gemessen Werte

,ﬁ_,;,—ﬁﬁﬁ:ﬁ 004
Mokl O

Woew. MaLrer- augutachlen,da

MUcke, den 20.02.2026



Jens Maurer
Stempel


A

Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

-A2-

Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 41 K 8/25 AG Kirchhain

3D-Foto: 3D_IMG 2026-01-14 073124

3D-Foto: 3D_IMG 2026-01-14 073340
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 41 K 8/25 AG Kirchhain

“ Hinweis:
Es konnen keine Bilder vom Innen-

- g i == bereich dargestellt werden, da ledig-
i e g e lich eine Besichtigung nach dem
duBeren Anschein erfolgen konnte.

Bild 1: Objektansicht

Bild 2: StraBen-/Seitenansicht

Bild 3: RUckansicht
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 41 K 8/25 AG Kirchhain

Bild 4: Seiten-/RUckansicht

Bild 5: Seitenansicht

Bild 6: Hofflache
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 41 K 8/25 AG Kirchhain

Bild 7: Zufahrt ,,Marburger Str."

Bild 8: Zufahrt ,,Marburger Str.*

Bild 9: Zufahrt RUckseite
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Amt fiir Bodenmanagement Marburg

Robert-Koch-Strale 17

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

35037 Marburg Liegenschaftskarte 1:500

Hessen
Erstellt am 19.12.2025

Flurstlick:  54/1 Gemeinde: ARlar Antrag: 203105628-1
Flur: 1" Kreis: Lahn-Dill
Gemarkung: ARlar Regierungsbezirk: Giellen
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StralRe 57, 35614 ARlar, Idf. Nr. 1, Flur 11,
Flurstick 54/1, GroRe 768 m?2.
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Jens Maurer
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Jens Maurer
Text-Box
  Anlage zu Verkehrswertgutachten, 
  Akt.Zeichen: 92 K 44/25, AG Wetzlar,
  Gebäude- und Freifläche, Hermannsteiner 
  Straße 57, 35614 Aßlar, ldf. Nr. 1, Flur 11, 
  Flurstück 54/1, Größe 768 m².
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HESSEN

- Amt fiir Bodenmanagement Marburg AUSZUg aus dem

i m Robert-Koch-StralRe 17 ;

= 35037 Marburg Liegenschaftskataster

| Flursticksnachweis Hessen mit
Antrag: 203093040-1 Bodenschéatzung

Erstellt am 05.12.2025

Flurstick 53/2, Flur 4, Gemarkung Albshausen

Gebietszugehdrigkeit: Gemeinde Rauschenberg
Kreis Marburg-Biedenkopf
Regierungsbezirk Giel3en

Lage: Marburger Stral3e
Flache: 206 m2
Tatsachliche Nutzung: 206 m2 Gebaude- und Freiflache Land- und Forstwirtschaft

Angaben zur Buchung

Buchungsart: Grundstiick

Buchung: Grundbuchamt Kirchhain
Grundbuchbezirk Albshausen
Grundbuchblatt 288

Laufende Nummer 2

Dieser Auszug wurde maschinell erstellt.

Seite 1 von 1



HESSEN

- Amt fiir Bodenmanagement Marburg AUSZUg aus dem

i m Robert-Koch-StralRe 17 ;

= 35037 Marburg Liegenschaftskataster

| Flursticksnachweis Hessen mit
Antrag: 203093040-1 Bodenschéatzung

Erstellt am 05.12.2025

Flurstick 52/2, Flur 4, Gemarkung Albshausen

Gebietszugehdrigkeit: Gemeinde Rauschenberg
Kreis Marburg-Biedenkopf
Regierungsbezirk Giel3en

Lage: Marburger Stral3e
Flache: 357 m?2
Tatsachliche Nutzung: 357 m2 Gebaude- und Freiflache Land- und Forstwirtschaft

Angaben zur Buchung

Buchungsart: Grundstiick

Buchung: Grundbuchamt Kirchhain
Grundbuchbezirk Albshausen
Grundbuchblatt 288

Laufende Nummer 1

Dieser Auszug wurde maschinell erstellt.

Seite 1 von 1



LANDKREIS
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Lo ity Bcenkat + 3509 g BIEDENKOPF
Fachbereich: Bauen, Wasser und Naturschutz
Fachdienst: Verwaltung

ngrn ‘ Ansprechpartnerfin; Frau Malko

Dlpl.-lqg. Jens Maurer Zimmer 25

Bergwiesenstrafie 1
Telefon: 06421 405-1011

35325 Mucke ~ Fax: 06421 405-1666
Vermittlung: 06421 4050
E-Mail. MatkcA@marburg-biedenkopf.de

___Bauen@marburg-biedenkopf.de
12.01.2026

Aktenzeichen: B/17.01/2026-0002

MaRnahme: Baulastenauskunft ‘

Grundstiick: Albshausen; Flur: 4; Flurstack(e): 53/2
Marburger Strale

Antragsteller/-in: Dipl.-Ing. Jens Maurer

Antrag auf Baulastenauskunft vom 05.01.2026, Ihr Zeichen: : AZ 41 K 8/25

Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Maurer,

auf dem o. g. Grundsttck sind keine Baulasten eingetragen.

Entsprechend Nr. 6452 der Richtlinien zum GebUlhrenverzeichnis der Bauaufsichtsgeblhrensatzung des
Landkreises Marburg-Biedenkopf vom 01.01.2025 wird fur die Auskunft aus dem Baulastenvenzelchms eine
Gebthr in Hohe von 35,00 € erhoben.

Wir bitten Sie, den Betrag innerhalb 2 Wochen nach Zustellung dieses Bescheides auf das folgende Konto zu
iberweisen:

Kontoinhaber: 'Kreiskasse Marburg-Biedenkopf
Bank: Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE 08 5335 0000 0000 0000 19
BIC: HELADEF1MAR

Verwendungszweck: B/17.01/2026-0002

® Servicezeiten: O Dienstgebiude: O Buslinlen: O Bankverbindungen:
Montag bis Freitag Im Lichtenholz 60 Linie 2, 3 und 13 {H Schubertstraiie) Sparkassa Marburg-Biedenkopf | Kento-Nr.: 19 | BLZ: 533 500 00
8.00 - 14.00 Uhr 35043 Marburg-Cappet Linie 6 und Bus MR-80 (H Kreishaus) {BAN fir Konto 19: OECS 5335 06600 0000 GO0C 19
und nach Vereinbanung Fax: 06421 405-1500 SWIFT.BIC.: HELADEFIMAR

E-Mall: landkreis@marburg-biedenkopf.de | Intemnet: www.marburg-biedenkapf.de | Umsatzsteuer-iD: DE 112 591 630 | Glubiger-ID: DE7622200000006458



LANDKREIS

A,

e DER KREISAUSSCHUSS ©o o o o o o o o o
) . BIEDENKOPF
Landkreis Marburg-Biedenkop! o 35034 Marburg
‘ Fachbereich: Bauen, Wasser und Naturschutz
Fachdienst Verwattung
Herm Ansprechpartnerfin: Frau Malko
Dipl.-Ing. Jens Maurer Zimmer o
Bergwiesenstraie 1 -
Telefon: 06421 405-1011
35325 Miicke _ Fax: 06421 405-1666
Vermittlung: 06421 405-0
E-Mail: MalkcA@marburg-biedenkopf.de
Bauen@marburg-biedenkopf.de
' 12.01.2026

Aktenzeichen: B/17.01/2026-0001

MaBnahme: Baulastenauskunft

Grundstiick: Albshausen; Flur: 4; Flurstlck(e): 52/2
‘ Marburger Strale 6

Antragsteller/-in: Dipl.-Ing. Jens Maurer

Antrag auf Baulastenauskunft vom 05.01.2026, lhr Zeichen: AZ 41 K 8/25
Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Maurer,
auf dem o. g. Grundstack sind keine Baulasten eingetragen.

Entsprechend Nr. 6452 der Richtlinien zum Gebthrenverzeichnis der BauaufsichtsgebOhrensatzung des
Landkreises Marburg-Biedenkopf vom 01.01.2025 wird far die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis eine
Gebohr in Hshe von 35,00 € erhoben.

Wir bitten Sie, den Betrag innerhalb 2 Wochen nach Zustellung dieses Bescheides auf das folgende Konto zu
Oberweisen: '

Kontoinhaber: Kreiskasse Marburg-Biedenkopf

Bank: Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE 08 5335 0000 0000 0000 19
BIC: HELADEF1MAR

Verwendungszweck: B/17.01/2026-0001

©®  Servicezeiten: O Dienstgeblude: O Buslinien: O Bankverbindungen:

Mentag bis Fm:i!ag tm Lichtenhoiz 60 Linie 2, 3 und 13 (H Schubertstralie) Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Konto-Nr.: 19 | BLZ: 533 500 00
8.00-14.00 Uhr 35043 Marburg-Cappe! Linie 6 und Bus MR-80 {H Kreishaus) IBAN fir Konto 19: DE08 5335 0000 6000 0000 19
und nach Vereinbarung Fax: 06421 405-1500 . SWIFT-BIC.: HELADEF1MAR

E-Mall: landkreis@marburg-biedenkopf da | Intemet: www.marburg-biedenkopf.de | Umsatzsteuer-D: DE 112 591 630 | Gllubiger-ID: DE76ZZZ00000006458



Regierungsprasidium Giel3en

Regierungsprasidium GielRen « Postfach 10 08 51 « 35338 GieRRen
Ingenieurblro im Bauwesen

Dipl. - Ing. Jens Maurer Geschéftszeichen:  1060-41.4-100-b-0400-00027#2026-
BergwiesenstralRe 1 00003
35325 Mucke Bearbeiter/-in: Franziska Heid

Telefon: +49 (641) 303 4252

Telefax: +49 (641) 303 4252

E-Mail: Franziska.Heid@rpgi.hessen.de

Ihr Zeichen: 41 K 8/25

Ilhre Nachricht vom: 05.01.2026

Datum: 06.02.2026

Auskunft aus der Altflachendatei des Landes Hessen fir folgendes
Grundstluck: Marburger StrafRe 6, 35282 Rauschenberg, Gemarkung
Albshausen, Flur 4, Flurstiicke 52/2, 53/2

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Altflachendatei ist Teil des Bodeninformationssystems nach 8§ 7 des Hes-
sischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes (HAItBodSchG).

Dort sind die den Bodenschutzbehdrden bekannten Informationen zu Alt-
standorten, Altablagerungen, altlastenverdachtigen Flachen, Altlasten,
Grundwasserschadensfallen und schadlichen Bodenveranderungen hinter-
legt. Die Daten sind nach § 8 Abs. 4 HAItBodSchG vor allem von den insoweit
verpflichteten Kommunen zu erheben und werden, soweit bekannt, auch von
den Unteren Bodenschutzbehorden (UBB), den Oberen Bodenschutzbehér-
den (RP) und dem Hessischen Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Ge-
ologie (HLNUG) erfasst, gemeldet und aktualisiert.

Fur die angefragte Adresse liegt derzeit kein Eintrag vor.

Auf dem unmittelbar angrenzenden Flurstiick 54/8 befindet sich die folgende
Altflache (Siehe S. 2):

Hausanschrift: Servicezeiten:

35396 Gielen « Marburger Stralle 91 Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr H ESSEN

Postanschrift: Freitag ~ 08:00 - 15:00 Uhr J

35338 GieRen ¢ Postfach 10 08 51 oder nach Vereinbarung -?ﬂ&ﬂeﬂ-

Fristenbriefkasten: t
35390 GieRen « Landgraf-Philipp-Platz 1 — 7 Die telefonische Vereinbarung eines s M ' hk
Telefonzentrale: 0641 303-0 personlichen Gesprachstermins wird J og 'C el en
Zentrales Telefax: 0641 303-4103 empfohlen. REGIERUNGSPR A SIDIUM

Zentrale E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de
Internet: https://rp-giessen.hessen.de GIESSEN



Altstandort: B X

ALTIS-Nummer 534.017.010-001.003
Arbeitsname

Status Fléche nicht bewertet
Flachenart Alstandort

Strafie Marburger StraBBe &6 | Kirchgagge
UTM-Ost 493742.236
UTM-Nard 5639879.268
max. WZ-Klasse 4
Bemerkung

R r ~

=534.017.010-001.003
.

Kartengrundlage: Hessische Verwaltung fir Bodenmanagement und Geoinformation
Datengrundlage: Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle
Rechte vorbehalten

Auf Grund der Vornutzung (Grof3handel mit sonstigen Ausristungen und Zu-
behdr fir Maschinen sowie technischem Bedarf) ist davon auszugehen, dass
auf der angrenzenden Flache mit umweltgefahrdenden Stoffen umgegangen
wurde. Es handelt sich somit um eine altlastenverdachtige Flache im Sinne
des § 2 Abs. 6 BBodSchG.

Aufgrund der Lage des angefragten Grundstiicks kann eine grundsticks-
Ubergreifende Nutzungsgefahrdung derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Sollten im Zuge von Erdaushubmaflnahmen organoleptische Auffalligkeiten
(Geruch, Verfarbungen, Fremdstoffe wie Schlacken usw.) festgestellt wer-
den, hat der Grundstickseigentimer sich mit meiner Behdrde in Verbin-
dung zu setzten, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Da die Erfassung der v. g. Flachen in Hessen zum Teil noch nicht flachen-
deckend erfolgt ist, sind die Daten in der Altflachendatei ggf. nicht vollstan-
dig. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen (z. B. Auskinfte zu
Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister, bisher nicht erfasste ehe-
malige Deponien) bei der Stadt Rauschenberg und bei der Unteren Wasser-
und Bodenschutzbehdrde des Landkreises Marburg-Biedenkopf einzuholen.

Kosten:

Die im Rahmen des allgemeinen Verwaltungsaufwandes entstandenen Kos-
ten (Gebuhren und Auslagen) sind gemalR 8 1 Abs. 1 S. 1 des Hessischen
Verwaltungskostengesetzes (HVwKostG) dem Zweckveranlasser in Rech-
nung zu stellen.



A

Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

Rechtsgrundlage und herangezogene Informationen zur Verkehrswertermittiung
Aktenzeichen 41 K 8/25, Amtsgericht Kirchhain

Besonderer Hinweis: Findet groBtenteils Anwendung
ImmoWertV 2021 (01.01.2022)
(ImmoWert A)

Marktwertermittiung nach ImmoWertV, Praxiskommentar zur Verkehrswertermittlung
von GrundstUcken, Kleiber, Reguvis, 9. Auflage

ImmoWertV (2021), Sammlung amtlicher Vorschriften und Richtlinien zur Ermittlung
des Verkehrswerts von Grundsticken, Kleiber, Reguvis, 13. Auflage

Wertermittlungsrichtlinie 2016 — Sachwertrichtlinie 2012, NHK 2010, aus Kleiber 12.Auflage 2016
Ertragswertrichtlinie

ImmoWertV 2010

Wert V: Wertermittlungsverordnung

BauGB: Baugesetzbuch)

BGB: BUrgerliches Gesetzbuch

Bau NVO: Baunutzungsverordnung (bauliche Nutzung von Grundsticken)

DIN 283: Berechnung der Wohn- und Nutzfldche

Sprengnetter, Grundsticksbewertung, Arbeitsmaterialien Stand aktuell

Sprengnetter Immobilienbewertung Marktdaten und Praxishilfen Stand aktuell

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und des Beleihungswertes,
Kleiber-Tillmann 2008

Lexikon der Immobilienwertermittiung, Sandner-Weber, 2.Auflage
Grundlagen der Verkehrswertermittlung, Schlicht-Gehri
Schatzung und Ermittlung von GrundstUckswerten, Simon-Kleiber
Sachwertrichtlinie und NHK 2010 — Sprengnetter
Marktwertermittiung nach ImmoWertV - 9. Auflage Kleiber

www.boris.hessen.de

Bodenrichtwerte Stadt Rauschenberg, Gemarkung Albshausen, Stichtag 01.01.2024
Immobilienmarktbericht Landkreis Marburg-Biedenkopf 2025

Vergleichsfaktoren des Landes Hessen 2025

Stadtplan Hessen

Stadt Rauschenberg, Bauamt

Auszug aus den Liegenschaftskarten, Amt fur Bodenmanagement Marburg
Bauaufsicht des Landkreis Marburg-Biedenkopf

Regierungsprdasidium GieBen, Altfldichendatei des Landes Hessen

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten.
Das Gutachten ist nur fUr den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt.
Alle Angaben ohne Gewdakhr.


http://www.boris.hessen.de/

